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EINKOMMEN- BZW. KÖRPERSCHAFTSTEUER 2005 
ANSPRUCHSZINSEN AB 1. OKTOBER 2006 

HERABSETZUNG DER VORAUSZAHLUNGEN FÜR 2006 
 
Durch das Budgetbegleitgesetz 2001 wurde die Verzinsung von Steuerrückständen bzw. -guthaben 
eingeführt. Diese so genannte Anspruchsverzinsung wird für die Veranlagungen 2005 ab 1. Oktober 2006 
wirksam. Wird also der Steuerbescheid 2005 erst nach dem 1. Oktober 2006 erlassen, so schreibt das 
Finanzamt für die Steuernachzahlung 2005 für den Zeitraum ab 1. Oktober 2006 bis zum Ergehen des 
Steuerbescheides derzeit 3,97 % pro Jahr an Anspruchszinsen vor, welche steuerlich nicht abzugsfähig 
sind. 
 
Die Zinsen können durch die freiwillige Einzahlung der (selbst berechneten) Steuernachzahlung bis 
spätestens 30. September 2006 vermieden werden (Vermerk auf dem Zahlschein „E 01-12/05“ oder 
„K 01-12/05“). 
 
Wer für 2005 ein Steuerguthaben erwartet, muss sich nicht so beeilen: In diesem Fall gibt es ab 1. Oktober 
2006 derzeit 3,97 % pro Jahr Guthabenszinsen, welche sogar steuerfrei sind. 
 
Daher ersuchen wir Sie auf diesem Wege, uns 
 

bis spätestens Mitte September 2006 
 
die Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommen- bzw. Körperschaftsteuererklärung 2005 zur Berechnung 
Ihrer Steuersituation 2005 zu übermitteln, damit wir für Sie allenfalls Schritte zur Vermeidung der 
Anspruchsverzinsung unternehmen können. 
 
Sollten die Steuervorauszahlungen für das laufende Jahr 2006 nach Ihrer Einschätzung zu hoch sein, 
kann anhand einer Prognoserechnung ein Herabsetzungsantrag bis 
 

30. September 2006 
 
gestellt werden. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Berater bei Dr. Binder & Co gerne zur Verfügung. 
 

Da die vorliegenden Informationen allgemeiner Art sind, sollten Sie bezüglich ihrer Anwendbarkeit im Einzelfall 
jedenfalls fachkundigen Rat einholen. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an uns. 

 


